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Die häufigsten Rechtsformen im Überblick 
 

Bezeichnung Einzelunterneh-

men 

GbR 

Gesellschaft 

bürgerlichen 

Rechts 

OHG 

Offene 

Handelsgesell-

schaft 

KG 

Kommandit- 

gesellschaft 

GmbH 

Gesellschaft 

mit beschränkter 

AG 

Aktien- 

gesellschaft 

Rechtsform Einzel 

betrieb 

(1 Person als 

Inhaber) 

Personen- 

gesellschaft 

Personen- 

gesellschaft 

Personen- 

gesellschaft 

Kapitalgesell-

schaft, 

juristische Person 

Kapitalgesell-

schaft, 

juristische Per-

son 

Abschluss / 

Vertrag 

entfällt formfrei, 

Schriftform  

notwendig für  

Handwerks- 

rolleneintrag 

 

formfrei, 

Schriftform  

notwendig für  

Handwerks- 

rolleneintrag 

 

formfrei, 

Schriftform  

notwendig für  

Handwerks- 

rolleneintrag 

 

notariell beurkun-

deter 

Vertrag 

notariell beur-

kundete 

Satzung 

Handwerks-

rechtliche 

Vorschriften 

Inhaber mit Be-

fähigungs-nach-

weis  

oder angestellter 

Betriebsleiter 

1 Gesellschafter 

mit BN (mind. 30 

% Anteil) oder 

angestellter Be-

triebsleiter 

1 Gesellschafter 

mit BN (mind. 30 

% Anteil) oder 

angestellter Be-

triebsleiter 

1 Komplementär 

mit BN (mind. 30 

% Anteil) oder 

angestellter Be-

triebsleiter 

angestellter Be-

triebsleiter mit Be-

fähigungsnach-

weis 

angestellter Be-

triebsleiter mit 

Befähigungs-

nachweis 

Eintrag im 

Handelsre-

gister 

wenn kaufm. 

Unternehmen 

(Größe) oder 

freiwillig, dann 

Zusatze e.K. 

nein ja, 

Anmeldung zum 

HR notariell be-

glaubigt 

ja, 

Anmeldung zum 

HR notariell be-

glaubigt 

ja, 

Anmeldung zum 

HR notariell be-

glaubigt 

ja, 

Anmeldung zum 

HR notariell be-

glaubigt 

Einlage gesetzlich nicht 

vorgeschrieben 

gesetzlich nicht 

vorgeschrieben 

keine Min-

desteinlage 

Einlage durch 

Kommanditist in 

beliebiger Höhe 

mind.  

25.000 €, Sach-

einlagen möglich 

mind.  

50.000 € 

Haftung Inhaber mit Be-

triebs- und Pri-

vat- vermögen 

alle Gesell-

schafter,  

gesamtschuld-

nerisch und un-

beschränkt 

alle Gesell-

schafter. 

gesamtschuld-

nerisch und un-

beschränkt 

Komplementäre 

gesamtschuld-

nerisch und un-

beschränkt; 

Kommanditisten 

nur mit Einlage 

in Höhe der Ein-

lage 

in Höhe der Ein-

lage 

Leitung Unternehmer al-

lein 

gemeinschaftlich gemeinschaftlich Komplementär Geschäfts-führer; 

Kontrolle: Gesell-

schafts-versamm-

lung 

Vorstand Kon-

trolle: Hauptver-

sammlung / Auf-

sichtsrat 

Gründungs-

gesellschaf-

ten 

1 Inhaber mindestens 2 

Gesellschafter 

mindestens 2 

Gesellschafter 

mind. 1 Komple-

mentär; mind. 1 

Kommanditist 

mindestens 1 Ge-

sellschafter 

mindestens 1 

Aktionär 

Firmierung ausgeschrie-

ben,. Vor- und 

Nachname des 

Inhabers ein-

schl. Zusatz z.B. 

„Fleischerei Max 

Müller; bei Kauf-

mann Wahlfrei-

heit, Zusatz e.K. 

ausgeschrieben, 

Vor- und Nach-

name von mind. 

zwei Gesell-

schaftern mit Zu-

satz GbR 

Wahlfreiheit, je-

doch durch die 

IHK genehmigt 

mit Zusatz OHG 

Wahlfreiheit, je-

doch durch die 

IHK genehmigt 

mit Zusatz KG 

Wahlfreiheit, je-

doch durch die 

IHK genehmigt mit 

Zusatz GmbH 

Wahlfreiheit, je-

doch durch die 

IHK genehmigt 

mit Zusatz AG 

 


